
Rückseite 

Absender: ___________________________________  (Posteingangsstempel) 

Name  ___________________________________ 

Vorname ___________________________________ 

Straße  ___________________________________ 

PLZ  __________  Wohnort _________________ 

 

An die  
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaft TU München 
Fachsportlehrer/ z.Hd. Frau Beate Hufnagel 
Uptown München - Campus D 
Georg-Brauchle-Ring 62 
80992  München 
 
 

Staatliche Prüfung für Ski- und Snowboardlehrer 2014 

 Erstanmeldung 

Hiermit bitte ich um Zulassung zur staatlichen Prüfung 2014 für 

 Skilehrer        Snowboardlehrer 
    (Zutreffendes ankreuzen) 

 
…………………………….. .……………………….……… ..……………………………….. 
 (Ort)    (Datum)    (Unterschrift) 

Folgende Unterlagen liegen dem Gesuch bei: 

1. tabellarischer Lebenslauf, der folgende Angaben enthält: 
Vorname, Nachname, Tag und Ort der Geburt, Beruf, Schulbildung, Gang der 
fachlichen Ausbildung und sportlicher Werdegang; 

2. amtliches Führungszeugnis (nicht älter als drei Monate) oder behelfsweise die 
Bestätigung der Behörde über die Beantragung des Führungszeugnisses; 

3. ärztliches Zeugnis (nicht älter als drei Monate), das die körperliche und 
gesundheitliche Eignung für die Ausübung des Berufes als Ski- oder 
Snowboardlehrer bescheinigt; 

4. Nachweis über wettkämpferische Betätigung: 
Anerkannt werden Bestätigungen von Vereinen/ Verbänden bzw. Urkunden in 
bestätigter Kopie, aus denen hervorgeht, dass der Bewerber seit 2007 an mindestens 
fünf Wettbewerben – Alpin- und Langlaufwettbewerbe für Skilehrer, 
Snowboardwettbewerbe für Snowboardlehrer – teilgenommen hat; 
Nicht anerkannt werden Bestätigungen über die Teilnahme an internen Vereins- / 
Skischul- u. Snowboardschulrennen bzw. entsprechende Urkunden von Ski- bzw. 
Snowboardschulleitern; 

5. Nachweis über die erfolgreiche Ablegung des LG III (Abschlusslehrgang) sowie  

6. ein Passbild 

7. Nachweis über die Ableistung des vorgeschriebenen Praktikums (Arbeitsbuch); 

8. Beleg über die Einzahlung der Prüfungsgebühren in Höhe von 350,00 EUR. 

Alle Nachweise sind grundsätzlich mit diesem Gesuch bis zum 21. Februar 2014 
(Posteingang) einzureichen. Die Nachweise nach Nummer 4 und 7 können bis spätestens 
07. März 2014 (Posteingang) nachgereicht werden. 

Unvollständig eingereichte Unterlagen werden nicht angenommen! 

 
 

PASSBILD 
mit Name auf der 

Rückseite 
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Prüfungsgebühren 

 
Für die Prüfung werden gemäß der  

Verordnung über die Prüfungsgebühren der Fakultät für Sportwissenschaft der 
Technischen Universität München für die Prüfungen für Fachsportlehrer im freien Beruf in 
Bayern vom 30. November 1999 (GVBI S. 572) 

Gebühren erhoben. 

Diese Gebühren betragen 

  Für Skilehrer     350,00 € 
  Für Snowboardlehrer    350,00 € 

Die Gebühr wird mit der Anmeldung zur Prüfung (Erstanmeldung) fällig. 
 
 

Bankverbindung: 

Empfänger:   Staatsoberkasse Bayern für die TUM 

Kreditinstitut:   BayernLB München 

BLZ:    700 500 00 

Kto. Nr.:   24866 

Verwendungszweck:  Staatliche Prüfung für Skilehrer und Snowboardlehrer 2014 
Wichtig:   PK Nr 0007.0129.7176 

Bei Überweisungen aus dem Ausland ist anzugeben: 

BIC (Swift-Code) der HypoVereinsbank: „bylademm“ 

IBAN: DE 10 700500000000024866

 

Eine Kopie des Einzahlungsbeleges bzw. eine Bestätigung der Bank über die erfolgte 
Einzahlung ist dem Antrag auf Zulassung zur staatlichen Prüfung beizulegen. 

Prüfungsgebühren bei Wiederholungsprüfungen 

Wiederholer der staatlichen Prüfung, die gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 BayAPOFspl nur 
einzelne Prüfungsteile bzw. Prüfungsbereiche wiederholen, haben eine dem jeweiligen 
Prüfungsaufwand entsprechende Prüfungsgebühr einzuzahlen. 

Die Höhe der Prüfungsgebühren errechnet sich als Summe der zu wiederholenden und 
nachfolgend angeführten Prüfungsbereiche bzw. Prüfungsteile. 

 

Wiederholung       Gebühr   

Sportliches Ski- bzw. Snowboardfahren    50,00 € 
Fahr- bzw. Snowboardtechniken     50,00 € 
Langlauf bzw. Freestyle      50,00 € 
Lehreignung        50,00 € 

Für die Wiederholung des Prüfungsteils Theorie (Klausuren bzw. Sonderfächer) entfallen 
keine Prüfungsgebühren. 

 

Die Gebühr wird mit der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung fällig. 


